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A N M E L D U N G zur Aufnahme in die FACHOBERSCHULE 

 
_______________________________________________________________ 
Name      Vorname 
 
_______________________________________________________________ 
geboren am     in 
 
Nachstehend aufgeführte Unterlagen sind beigefügt /werden nachgereicht: 

Klasse 11 

 Datenblatt zur Anmeldung - Vollzeitschulen 

 Nachweis eines mittleren Bildungsabschlusses 
 (kann nachgereicht werden bis Beginn der Sommerferien) 

 Verbindliche Zusage einer Praktikantenstelle 
 (kann nachgereicht werden bis Beginn der Sommerferien) 

 Lebenslauf mit aktuellem Lichtbild 

Klasse 12 

 Datenblatt zur Anmeldung - Vollzeitschulen 

 Nachweis eines mittleren Bildungsabschlusses 

 Abschlusszeugnis der Berufsschule 

 Facharbeiter-/Gesellenbrief 
 -oder- 

 Nachweis über den Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung 
 -oder- 

 Nachweis über ein einschlägiges Berufspraktikum von mindestens zwei Jahren Dauer 
 -oder- 

 Nachweis über eine einschlägige Berufserfahrung 
 -oder- 

 ein sonstiger Nachweis nach § 5 Schulordnung FOS vom 25.09.1997 

 Lebenslauf mit aktuellem Lichtbild 
 
Hinweise für die Aufnahme in die Klassen 11 und 12 
 
Der Antrag muss bis zum letzten Schultag der ersten Schulwoche nach den Osterferien eingereicht werden. 
 
Übersteigt die Zahl der Bewerber die Zahl der Schulplätze, so kann ein Vergabeverfahren notwendig werden. 
Hierbei können dann verspätet eingereichte Aufnahmeanträge in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden. 
Liegen zum Zeitpunkt der Antragstellung die entsprechenden Nachweise noch nicht vor, so kann nur ein 
vorläufiger Aufnahmebescheid erteilt werden, dessen Geltung erlischt, wenn die endgültigen Aufnahme-
voraussetzungen nicht rechtzeitig nachgewiesen werden. 
 
 
 
____________________________  _____________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift Bewerber/in 
 
 
      _____________________________________ 
      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Abschlusszeugnisse sind beglaubigt oder im Original mit Kopien vorzulegen. 
Bei allen übrigen Nachweisen genügt eine Kopie. 


